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Strukturreform der ambulanten Sozialen Dienste der Justit NRW

Entwurf einer AV hinsichtlich der Organisation des ambulanten Sozialen Dienstes der Justiz

Entwurf der Ausführungsbestimmungen zum elektronischen Fachverfahren SoPart

Entwurf der Qualitätsstandards für den Bereich des ambulanten Sozialen Dienstes der Justiz

Sehr geehrter Herr Holten,

in ihrem Anschreiben vom 31.05.2007 hatten sie mir die o.g. Entwürfe zukommen lassen.

Dieses Material wurde umgehend den Bezirkssprechern in den Landgerichtsbezirken im gesamten Land NRW zugesandt mit dem Ziel, eine Information und Diskussion  in  weiten Teilen der Kollegenschaft zu ermöglichen.

Die von Seiten des Vorstandes der LAG erbetene Kommentierung und Entwicklung von Veränderungsvorschlägen ist von den Kolleginnen und Kollegen im Lande rege genutzt worden.

Uns lagen zur Auswertung 12 Kommentierungen aus entsprechenden Bezirksarbeitsgemeinschaften vor. Man kann also davon ausgehen, dass sich in unserer Zusammenfassung das Meinungsbild einer Mehrzahl der Kolleginnen und Kollegen im Lande wiederfindet.

 

Aus Sicht des Vorstandes ist nicht zu übersehen, dass eine Beteiligung der Kollegenschaft bei der Entwicklung von Standards im Sinne unseres Entwurfes "Akzeptanz durch Beteiligung" Vorteile bei der  möglichen späteren Umsetzung bringen würde.

Davon abgesehen sind wir natürlich bereit, weiterhin Aspekte aus der Praxis in die Fortentwicklung des Arbeitsfeldes einzubringen.

Als Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft möchte ich der Hoffnung und Erwartung Ausdruck geben, dass die Anregungen und Forderungen aus der Kollegenschaft, auch die des Vorstandes der LAG, eine angemessene Beachtung finden.

Mit freundlichen Grüßen

Ulrich Öynhausen

Stellungnahme der Landesarbeitsgemeinschaft zur Strukturreform der ambulanten Sozialen Dienste der Justiz NRW

Die Landesarbeitsgemeinschaft der Bewährungshelfer und Bewährungshelferinnen NRW befürwortet grundsätzlich eine Strukturreform der ambulanten Sozialen Dienste der Justiz in NRW

Mit Befremden wurde die enge Fristsetzung zur Anhörung der betroffenen Berufsgruppen  während der Haupturlaubszeit in NRW aufgenommen.  Ein bewährtes Instrument der Justiz soll grundlegend umstrukturiert werden. Es ist aus unserer Sicht bedauerlich, dass die in diesem Bereich tätigen Kolleginnen und Kollegen erst nachträglich beteiligt wurden.

Schon anlässlich des Koordinierungsgespräches im Justizministerium am 13.06.06 hatte die LAG darauf hingewiesen, dass  die Entwicklung von Qualitätsstandards erst nach der Vorlage der geplanten neuen AV sinnvoll ist. Seinerzeit fand unser Einwand kein Gehör.

 

Bei Durchsicht des vorliegenden  Arbeitsentwurfes zur AV für den ambulanten Sozialen Dienst der Justiz in NRW muss nun festgestellt werden, dass die Entwürfe zur AV und den Qualitätsstandards nicht aufeinander abgestimmt sind.  Insbesondere widersprechen die für den Fachbereich Führungsaufsicht erstellten Standards inhaltlich dem Entwurf zur AV. Irreführende und widersprüchliche Begriffe und Formulierungen bedürfen einer Klarstellung und Präzisierung.

Es besteht  aus Sicht der Landesarbeitsgemeinsacht dringender Korrekturbedarf.  Erst nach Vorlage der endgültigen AV können bzw. müssen die Qualitätsstandards angepasst und festgelegt werden.  Wir regen daher an, dass die seinerzeit unter Federführung des OLG Köln tätige Arbeitsgruppe diese Aufgabe übernimmt.

Die Landesarbeitsgemeinschaft akzeptiert/begrüßt die Einführung eines ASD. 

Bei einer konsequenten Durchführung der angedachten Reform bestünde der ambulante soziale Dienst aus den Fachbereichen Bewährungs- und Gerichtshilfe. Die Führungsaufsichtsstelle ist eine Verwaltungseinheit, die mit dem Fachbereich Bewährungshilfe im Rahmen der Beaufsichtigung und Betreuung der Probanden zusammenarbeitet.

In der Kollegenschaft besteht vielfach der Wunsch, die Sozialarbeiter in der Führungsaufsichtsstelle beizubehalten, um sich bei Bedarf mit falleinbezogenen Kollegen oder Kolleginnen austauschen zu können.

Sollte die Besetzung der FA-Stelle mit Sozialarbeitern entfallen, ist, wie bereits erwähnt, eine Überarbeitung und Anpassung der Qualitätsstandards für den ambulanten Sozialen Dienst der Justiz (Anlage 3) erforderlich.

Die Frage des Wegfalls des Sozialarbeiters in der Führungsaufsichtsstelle wurde im  Kollegenkreis eingehend diskutiert.  Verschiedene Modelle und Konzepte für die Arbeit mit  unter Führungsaufsicht stehenden Straftätern unter veränderten Rahmenbedingungen wurden angedacht.

Die LAG ist gerne bereit, mit Ihnen ein entsprechendes Konzept zu entwickeln

Des Weiteren macht die LAG der Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfer NRW nach  eingehender Diskussion durch die Kollegenschaft zu einzelnen Punkten folgende Änderungsvorschläge, deren Berücksichtigung für eine weiterhin erfolgreiche Arbeit in den ambulanten Sozialen Diensten der Justiz geboten erscheinen:

Zu A - I. der AV: Organisation

Der Begriff "Fachkraft des ambulanten sozialen Dienstes " wird ausdrücklich 

abgelehnt. 

Entsprechende Formulierungen in dem Arbeitsentwurf der AV sollen ersetzt werden durch die Berufsbezeichnung Bewährungshelfer/innen oder Gerichtshelfer/innen.

Damit einher geht die Beibehaltung der Trennung der Fachbereiche Bewährungs- und Gerichtshilfe in Verbindung mit den damit verbunden unterschiedlichen Berufsbildern. 

Davon unberührt bleibt die Möglichkeit der gegenseitigen Vertretung auch über die Berufsgruppen hinweg im Rahmen besonderer Belastungssituationen (Urlaub, Krankheit)

Zu A - II. der AV: Einstellung 

Das Einstellungskriterium "Erfahrungen in der Menschenführung" wird kritisch beurteilt. Aufgrund der durch das Landesbeamtengesetz  NRW vorgegebenen Altersgrenze bei der Übernahme von Beamtinnen und Beamten in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis dürfte diese Voraussetzung bei den i.d.R. doch vergleichsweise jungen Kolleginnen und Kollegen kaum gegeben sein. Sollte auf dieser Einstellungsvoraussetzung bestanden werden - was in Anbetracht der von den Bewährungshelfer/innen  und Gerichtshelfer/innen ausgeübten Tätigkeit für sinnvoll gehalten wird - wäre aus unserer Sicht zu prüfen, ob eine Sonderregelung für diese Berufsgruppen im Landesbeamtengesetz zu verankern ist.

Die Einstellung erfolgt bei Bewährungshelfer/innen durch die Präsidentin oder den Präsidenten des OLG, nur bei Gerichtshelfer/innen sollte das Einvernehmen mit der Generalstaatsanwältin oder dem Generalstaatsanwalt hergestellt werden.

Zu A- II. Nr. 3

Eine Hospitation in allen Fachbereichen des ambulanten Sozialen Dienstes der Justiz  sollte bei neueingestellten Beschäftigten durchgeführt werden und nicht erst nach der unbefristeten Einstellung. 

Die Praxis zeigt,  dass  Beschäftigte, die in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen werden, zuvor in aller Regel schon  mehrere Jahre lang in befristeten Arbeitsverhältnissen tätig waren.  

Zu A - III. der AV: Dienstverhältnis und Aufsichtsbefugnisse

In dem an uns gerichteten  Anschreiben des Justizministeriums vom 31.05.07 wird explizit von einem/einer Sozialarbeiter/in als Leiter des ambulanten sozialen Dienstes gesprochen, im Entwurf der AV heißt es nur noch " den Fachkräften...  steht ein Leiter vor". Die Profession des Leiters sollte auch in der AV genannt werden. 

Der/die Leiter/in bedarf der Qualifizierung in Bezug auf die auszuübende Funktion. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf das Anforderungsprofil für Koordinatoren und Koordinatorinnen im OLG Bezirk Hamm und das daraus resultierende Personalentwicklungskonzept.  

Zu A - V der AV: Leitung des ambulanten Sozialen Dienstes

 

Als recht unkonkret und nachbesserungswürdig werden einige Passagen im Punkt V gesehen:

So ist hier die Mitwirkung bei Geschäftsprüfungen als Aufgabenbereich der Leiterin bzw. des Leiters des ambulanten sozialen Dienstes vorgesehen. Im Punkt II Abs. 4 wird hierauf in keiner Weise Bezug genommen. Es ist eine Angleichung erforderlich. 

Darüber hinaus bedarf es einer konkreten einheitlichen Regelung der Frage, in welchem Umfang eine Leiterin bzw. ein Leiter des ambulanten Dienstes der Justiz für die von ihm zu erfüllenden Aufgaben freigestellt wird. Dabei berücksichtigt werden soll, dass auch weiterhin Fallarbeit durch den Leiter bzw. die Leiterin auszuüben ist.

Wegen des Umfangs der Aufgaben des Leiters bzw. der Leiterin wird vorgeschlagen, bei der quantitativen Festlegung von Leiterstellen den jetzt praktizierten  Schlüssel für die Einrichtung einer Koordinatorenstelle im OLG Bezirk Hamm zu Grunde zu legen.

Die letzte Aufgabe im Aufgabenkatalog muss folgendermaßen ergänzt werden:

· Sicherstellung der Einhaltung der Qualitätsstandards durch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des ambulanten Sozialen Dienstes. 

Zu A - VI. Nr. 2. Dienststelle, Dienstsitz, Geschäftszimmer

Die Landesarbeitsgemeinschaft lehnt die Unterbringung der Dienstsitze der Bewährungshelfer/innen in Gerichtsgebäuden ab. Es ist bekannt und unstrittig, dass schon die Zugehörigkeit zur Justiz und damit zum System der sozialen Kontrolle und Sanktion in vielen Fällen den Aufbau einer vertrauensvollen und störungsfreien Beziehung erschwert, die wiederum Voraussetzung ist für die Einleitung persönlicher Hilfsprozesse. Die Unterbringung in Gerichtsgebäuden würde hier zu einer weiteren Erschwernis führen. Insofern sollte § 3 Abs. 2 des Bewährungshelfergesetzes in der Fassung vom 02.02.1968 beibehalten werden.  

Lediglich in Ausnahmefällen sollten Diensträume in einem gesonderten und abgeschlossenen, über einen separaten Eingang erreichbaren Bereich von Justizgebäuden untergebracht sein. 

Zu C. Ehrenamtliche Bewährungshilfe und ehrenamtliche Mitarbeit innerhalb des ambulanten Sozialen Dienstes der Justiz

 

Im Interesse einer klaren Abgrenzung sollte der Begriff des ehrenamtlichen Bewährungshelfers in dem vorliegenden Entwurf der AV für hauptamtliche Bewährungshelfer/innen und Gerichtshelfer/innen wegfallen. 

Befürwortet werden ehrenamtliche Helfer oder Mitarbeiter in der Bewährungshilfe , die in der Verantwortung der Bewährungshelfer/innen tätig werden und als solche ein ergänzendes Angebot in die Bewährungshilfe einbringen.  

Zu D. Qualitätsstandards

Folgender Satz ist einzufügen: ...Sicherung. Qualitätsstandards beschreiben Anforderungen an die Arbeit, die grundsätzlich stets von allen Beschäftigten erfüllt werden sollen.

Die Formulierung "unter ökonomischen Gesichtspunkten " ist zu streichen. 

Zu E. In-Kraft-Treten

Die Überprüfung der AV in regelmäßigen Zeitabständen wird begrüßt. 

In dem vorliegenden Entwurf der AV taucht der Begriff der Servicekräfte wiederholt auf, es wurden hierzu jedoch keine näheren Ausführungen gemacht.

Wie in der AV vom 17.02.2000 bedarf es auch in der neuen AV konkreter Aufgaben Angaben zu deren Stellung und Aufgaben im zukünftigen ambulanten Sozialen Dienst der Justiz.

Zu dem Entwurf der "Ausführungsbestimmungen zu den Geschäftsabläufen im ambulanten Sozialen Dienst der Justiz NRW und zum elektronischen Fachverfahren“ geben wir folgende Anregungen aus der Praxis mit der Bitte um Berücksichtigung weiter:

Zu 1.5 

Die Frist ist auf 4 - 8 Wochen zu verlängern. 

 

Zu 6.2

Termine und Fristen (in SoPart-Justiz "Aufgaben") werden nach Möglichkeit im elektronischen Fachverfahren verwaltet. 


In ländlich strukturierten Bezirken mit hohem Außendienstanteil bzw. Außensprechstunden  ist die weitere Führung eines Papierkalenders unumgänglich.

Zu 6.4
Im Rahmen der individuellen Betreuung ist es sinnvoll, auch individuell

verfasste Schreiben Standardschreiben vorzuziehen. 

Persönlichen Textbausteine sollten gespeichert werden können.

Zu 7.1 Dokumentationsteil

Die Dokumentation soll im Bedarfsfall ausgedruckt werden. 

Im Folgenden wird auf die Anlage 3 - Qualitätsstandards für den ambulanten Sozialen Dienst der Justiz in NRW - eingegangen.

Abgesehen von der bereits oben angemerkten grundsätzlichen Überarbeitung der Qualitätsstandards im Hinblick auf die Position des Soziarbeiters in der Führungsaufsichtsstelle, sind aus unserer Sicht noch weitere Konkretisierungen erforderlich. 

Es sollte in Punkt 1.4 entsprechend der bisherigen AV der dort benannte angemessene Zeitraum einer weiteren Betreuung konkretisiert werden. Hier sollte die Sechsmonatsfrist beibehalten werden. 

Es bedarf des weiteren einer landesweit einheitlichen Informationsbroschüre über die Bewährungshilfe, die den Klienten mit dem ersten Einladungsschreiben übersandt werden soll (Seite 17). Dabei ist darauf zu achten, dass diese Broschüre allgemein verständlich und unserem Klientel angemessen abgefasst ist.

Ausdrücklich ist darauf hinzuweisen,  dass im Punkt 2.1 bezüglich des Erstkontaktes der mittlere Absatz auf der Seite 18 entfallen muss. Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist es nicht möglich, im Falle von erwachsenen Klienten ohne deren Zustimmung mit den genannten Behörden bzw. Personen Kontakt aufzunehmen.

Punkt 2.6 - dieser sollte wie folgt ergänzt werden: Erhält d. Bewährungshelfer/in im Sekundärverfahren durch das Gericht Kenntnis von einem Hauptverhandlungs- oder Anhörungstermin ...

Darüber hinaus sollte der letzte Absatz dieses Punktes hinsichtlich der Kontaktaufnahme zur Polizei gänzlich entfallen.

Punkt 3.1 - hier wurde aus der Kollegenschaft mehrheitlich der Wunsch geäußert, den letzten Halbsatz dieses Absatzes „oder anderen Controllingmaßnahmen“ zu streichen.

